
Das Amnestiegesetz des Solon um} die Prytanen der,
Nankraren zur Zeit eIes Kyloniscllen Aufstandes.

In dem wichtigen athenischen Volksbeschlusse VOll 409/8 über
die Aufzeichnung der drakontlscnen Gesetze, dessen Bedeutung erst
durch Ulrich Köhlers glänzende Wiederllerstellung (Hermes 2 S. 27 ff.)
zu Tage begillntdas Gf'set,z I1rakoos (Z. 11 df'r In­
schrift) mit folgenden Worten:

xal l(~!' [!tH lx [n](1Ol'o[laJ; [x]t[slJ'?1 rli; ml(t, q'SVI'SC!I, oJtxa­
{w' os rov~ ßW:JIA.{,a<; al,r[t]tli[l'] <pO[HI]V ~ [ßOvA.~VI1EW<; Tf)1! ast ßaUl]-
A.E'lirJ/:m:a, TO/X; [o]s 01ar1;[«(1I!«(t.

Diese Worte verbreiten neues Licht über das Amnestie­
gesetz des Solon bei PInt. Sol. 19. Dies Gesetz, welches, bei­
l1\ufig gesagt, dureIl Didymus auf die Gesetzsammlung der alexan­
drinischen Bibliothek (vgL Athen. 13 p. 585) zurii.cl(geht, kann jetzt
von den eben angefilhrten Worten aus, wie es scheint, mit Sicher­
llcit erklärt werden.

Die Epheten sind von Drnkon eingeset.zt worden, was, so lange
!unn an Pollux 8, 125 festhält., nicllt mit. O. MÜller, J';umeniden,
S. 1513 f. in Abrede ge<ltelJt. werden kann. Die Pollux - Stelle i<:t,
freilich, wie ich in I<'leckeisen's Jahrb. Bd. 105, 1872, S. 604 f. be­
wiesen babe, zum Thei! aus Demosthenes g. .Malrart. p. 1069 ge­
flossen und verdankt ihre Entstehung einem Mi s s ver s tä n d n iss.
Aber dennoch können die Worte Llf!ax{l)1J 0' (~VT.OVr; xarl:rn:tja81' so
gut wie die folgenden iJObwl;o/! ~ cftlCaarr/qt()1' aus einer guten
Quelle, welche uns nicht mehr bekannt ist, 'geflossen sein. Ich
sehe darum vorläufig di~ Worte Llqaxo)Jl lCUrEal7jOE/' als vollgül­
tiges historisches Zeugl1iss an.

Die Epheten richteten an fünf Gerichtsstät.ten (Pollux 11. 0.),
fiber die .man seltsamer Weise in Zweifel gewesen ist, obgleich sie
Pollux kurz vorher alle nennt (117 ff.); es sind der Areopag und die
Höfe am Palladion, am Delphillion, am Pryt.aneion und in Phl·eattys.
Der Areopag ist mit danmter und wenn trotzdem Pollux 8, 125 sagt:
.!6Af.tll' 0' avroi~ (roie; mll'i'S otluurnl(1lQu;) 11(?O(JlCftrErn:fjI1S1' rJjl! ;~ "AIJElov

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XXIX. 1



· bas Amllestiegesetz des Solon.

n&.rov {JOVA.~II, so liegt hier auf ßov}.~ der Ton und Pollux war
der freilich nicht ganz richtigen Ansicht, dass die Einsetzung des
Ra t he s auf dem Areopag von Solon herrühre, während dieser
Rath in der That viel älter gewesen sein müsste und von Solon
nur anders organisirt sein könnte. Das lehrt folgender Schluss.
Seit Drakon waren die Blutgerichtshöfe ausschliesslich von epbeti­
schen Richtern besetzt. Da aber die Blutgerichtsbarkeit in ihrer
Verbindung mit den einzelnen der fünf Mahlstätten den Charakter
des höchsten Alters trägt, da vor allem die Sagen, welche die
Vertheilung der Verbrechen an die einzelnen Höfe motivirl'm, weit
älter sind als Drakon, so müssen auch schon vor ihm Richter
hier gesessen haben. Wenn aber erst er Epheten einsetzte, so
waren diese älteren Richter die Are 0 p ag i t e n , welche nach
der vornehmsten Mahlstätte benannt waren, aber an allen fünf
Stätten ricbteten. Dass sie bereits vor Solon existirten, wäh­
renel o/; nA.8LmOt ihre Einsetznng auf ihn zurückführten, möchte
Plut.arcb a. O. durch das Amnestiegeseti beweisen. Sie hatten
aber' ferner schon vor Solon den Charakter einer {JOVA~. Denn da
sie in der Zeit von Drakon bis Solon mit dem Blutbann nichts
mehr zu thun hatten, trotzdem aber fortbestanden, so können sie
damals nur als {JovÄ~ bestanden baben. Also wenn Pollux mit
seinem d{JaXf.fJ11 - xa'cEfJr1'ff18V Recht hat, so ist die ßovÄ·1 auf dem
Areopa,g ält.er als Solon, und des Pollux Angabe ~oÄ(rw -- {JovÄ{p'

ist irrig.
Plutarch sagt: '0 08 7:{Jwxatol1xaI'O<; l1~f.fJIl 7:OV ~6A{()1'01; nw or­

00011 IfXEl nUll VOfW!l' oil7:ü.Jl; aV7:oil; ill'Of1WJt ye]'{J(f,flflb'Ol" °Adpwl'
lJ.aQt i'J7:lPOl ?]f1al', n{J~11 ~ ~oÄ{(JI!a ll{J~(f,t, brt7:lftOVI; 8tl'W nÄ~l' (Jaot s;
'A{J8lov nayov ~ IJf10t EX '!:LU1I lfjJ8T.(rJII ~ EX 7Cf!vmll8fov xam&x(J.u3l1/7:81;
,\ ~ (J "l I 'l \ 1)\ - ')\ 'l' , '-(\ -./

vno 7:(r)I1 (f,(JtAeWV Ent fjJONp 1/ U(fiaraw/.!' 7J ein 7:'V{JW'I'Wl 8lI'SVYOI'

Ö.8 Ö' :J8f1flOI; lrpav1'f 80s>.
Den drei Behörden entsprechen offenbar die drei Arten von

Verbrechen, wegen deren die l1nftOt verurtheilt sind:
l~ 'A{Jdov narov,.En~ fjJOHf!

EX ');(UII EfjJ87:(OV, E7C~ f1fjJa1'(t''iOlv

E" nf!vmv810v, sn~ w{Jw'vl&.

Ueber die zweite Kategorie. ist nicht viel zu bemerken. Die
Epbeten richteten seit Drakon über Blut und die hier gemeinten
i'J.n-fwt waren während des· Zeitratlmes von Dl'akon bis auf Solon
entweder von ihnen mit VerbanlJung belegt worden oder aber, um
der Todesstrafe zu entgehen, geflÜchtet. Denn auch später entzogen
sich ja nicht selten die vor dem Areopag Verklagten der Strafe
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durch die Flucht; auf dem Areopag richtet,en aber seit Dralron
bis auf 8019ns Zeit die Epheten.

Die dritte Kategorie bezieht man mit Recht auf Vorgänge
des Kylonischen Aufstandes (Herod. 5, 71. Tlmc. 1, 126.
Plut. Sol. 12). Nach Berodot < regierten die Prytanen der Naukraren
in Athen', als die Kyloniden auf der Burg belagert wurden. Sie
sind es auch, welche die I{yloniden bewegen die Burg zu verlassen
und ihnen Schonung des Lebens versprechen (ilncrrvlJVc; 7l'A~J' :Jen,a·
TOV). cAberdie Schuld sie geWdtet zu haben trifft die Alkmäoni­
den'. So Herodot. Die Blutschuld der Alkmäoniden erkennt auch
Thucydides an, abel' er sagt im absicht1i~hen Widerspruclle mit
Berodot, dass die neun AI'chonten damals in Athen regirten C.«
7l0AA« nlilJ no'Amxiill! IIn(Jua(1OJ·). Bei ihm sind es auch diese,anstatt
der Prytanen, welche die Kyloniden aufstehen heissen (~llaln~(J(tPn;c;,

ebenso Herod. &nm;fiat). Mit Ausnahme von Zelle, Beitl'. zur ält.
Verf.-Gesch. Athens S. 28 haben die Neueren auf Herodots Reoh­
nuug einen Irrtlmm gesetzt. In meiner Geseh. des aU.Bürgen.
S. 154 habe ich die Ansicht Zelles mit vielleicht etwas zu anti­
thucydideischer Entschiedenheit aufgenommen und bin dafür von
meinen Beurtheilern getadelt worden. Aber es ist doch schwer er­
findlich, was Herodot dazu bringen sollte,-einer weniger bekannten
B'ehörde, von der zu seiner Zeit keine lebendige Spur mehr existirte,
bei jenem Vorfalle eine Rolle zuzuweisen, wenn er nioht dafür eine
Ueberlieferung hatte., Nun führen aber deutliohe Spuren darauf,
dass die Vorsteher. der Naukl'arien in älterer Zeit eine wiohtige
und einflussreiche Stellung einnahmen, z. B. ihr Amtslokal und
Speisehaus, das alte Prytaneion am Altmarkt im Süden der Burg
vg1. SchölI, Hermes 6 S. 21;ff., der diese Beziel1lll1g zue17st in das
richtige Licht gesetzt hat. Wir finden ferner in dem Solonischen
Gesetze bei Plut. Sol. 19 die 7l(JVWll litC; so nennt sie Plutareh
in der Erklärung als Richter über Hochvenath in diesem Pry­
taneion; denn dass hier von dem bedeutungslosen ephetischen Ge­
richte am Prytaneion nicht die Rede sein kann, ist ja klar. Da­
durch findet Herodots Angabe ibre Bestätigung. Da die meisten
Kyloniden von den Archonten (Thue.) oder den Alkmäoniden (Herod.)
niedergemetzelt wurden, so k~nnte jener Urtbeil~spruch, welchen
Solons Gesetz uns üllerliefert, nur über die inzwischen Geflohenen
und die wenigen Gel'etteten (Plut.) gefällt worden sein. Aber die
Prytanen soll t e n über all e Kyloniden im Gericht sitzen, das war
offenbar der Zweck, welchen man bei dem (Aufstehen heiBsen' (He­
rod. Time.) im Auge hatte; und an ein abzuhaltendes Gericht
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denkt auch Plutarch, der Übrigens von den Prytanen nichts weiss.
Er sagt (c. 12), dass der Archon :Megakies die Kyloniden ~rtl rflKll
)(a;ujJ...:Jliv lfn8tOl;II 1. Aus allen diesen Gründen halte ich an den
Prytanen Hel'odots fest. Dafür erklärt sich auch SchOll a. 0.,
welcher sie als C höcllste Verwaltungshehörde l"!.eben der vollziehen­
den Gewalt des Archontats' bestehen lässt.

Dieses aber bestätigt sich auch wohl sogar aus der Ueber-'
lieferung, welcher Thucydides folgt. Nach ihr bekommen die Ar­
cllOnten fÜr diesen Fall mit dem Auftrage, die Kyloniden einge"'
schlossen zu halten, die Vollmacht zU thull, was ihnen gut scheint
(at, 'A~lf(J..lOt -i'tnijl:T01I Ob miAAoi, ~nn:l!,i1/}(J.lf7:f:C; b'l,ia 1JeXOVOt

, " ,'~ , I _~ 0 ~ ?")l ~
TllJJ lji'Ilr..WI."t1J Kat 7;0 :tU!,ll aVrOlCpC1.T.(J{J(Jl vta,n3tl'W., II av a(JUJra vtaJ't-

rllwoxwm). Sind aber die neun Archonten O!, .(;)11 "A:Jr;vaÜrJlf t:lftV;­

Tf.!f/,Ndvot -rTjv qJVAf/,X~'I!, so muss es doch damals eine Gewalt in
Athen gegeben haben, welche diese Befugniss nuf sie übertrug.
Kann diese nicht der Prymnenrath gewesen sein? Deill1 die kurze
Erzählung des Thucyd., nach welcher es das ganze Volk ist
(nf/,l/OfJflEl vt, nOMoi), lässt ehen gar keine staatsrechtliohe Au,f­
fassung des ganzen Vorfalls zn. -- Wer nun dem Thucyrl. das
letzte Wort gibt, wird das zu bestreiten suchen. Seiu Widerspruc11
gegen Herodot ist offenbar durch desseu entschiedenen Ausspruch
hervorgerufen, dass damals in Athen die Pryt,&llon r 0 g ir t e n. So
oft ich die heiden Berichte mit einander verglichen hahe, kam mir
der Eindruck, als sei es dem Thucyd. darum zu thun, die Blut­
schuld des :Megakies und der anderen Alkmäolliden, welche Herodot
eben wie eine persönliche Verschnldung auffasst, durch die damn­
lige amtliche Stellung der Archonten, deren erster MegakIes war,
zu rechtfertigen. Darum spricht er von ihrer :Macht zweimal, darum
nennt er nicht, wie Herod., die Alkmäoniden, od,er, wie Pllltarch,

1 Nach Schot Arist. Ritter 445 freilich sollten die Kylonidell auf
den Areopag geführt werden, um dort ihr Urtheil zn empfangen (oi
rtvy;-.am;-.AfilrJfU,fre<; Trii ](u).W1JL ElI Tff I!l, T~1' ~(I[rJl,lI r.aTtfJ7j(J((11

Iv!d(!l!fqJ mtytp). Abm' man sieht, wie leicht diese Darstellung aus einer
Erzählung entstehen konnte, welche der Plutarchischen ähnlich lautete.
Ohnehin lag es für die Späteren an den Areopag zu denken, weil die
Stätte des Frevels, das J(V).IJJ"I!(Oll, auf dem Wege von der Akropoli~ nach
dem Areopag am Fusse des letzteren lag, - Die Stelle hat also keincn
Werth und ihr Inhalt dnrfte nicht von mir Gesch. d. att. Bürgerr.
S. 223 mit den Angaben Plutarchs (Sol. C.' 12) ü11er die T!!Wr.O(1l0( corn­
binirt werden, um 300 als Gerichtshof anf deli Ar!\opag zn brin­
gen. Dass sie hier zu Gel'icht sassen, ist freilich anzunehmen, aber aus
anderen Gründen, welche gleich vorgetragen werden sollen.
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den :Megaldes, sondern ganz officiell die (Archonten' odel' <die Nach­
kommen jener' (.0 Ylh·o!; 7:0 an' a:lm'ih' und weiterhin: 1:0 raVO!; av­
nOJ! 81' rfi nOAlib). Die Ueherlieferung, welche er dem He-" ,
rod. entgegenhält, scheint mir jene VOl'falle im Interesse der Alk-
mäoniden dargestellt zu haben; und w.enn man annimmt, dass ihr
Thucyd. bonil fide folgt, so begrÜndet dal! doch keinen Vorwurf
gegen ihn, während man andererseits darm tUe Nac11richt des Herod.
llicht als aus der Luft zu verwerfen braucht 1.

Die erste Classe der l1r:l'ftOb in dem Amnestiegesetze umfasst
diejenigen, welche l~ 'A()f;lov nal'Ot' 8ni lPOV1,lJ verurtheilt waren. In
diesem Theile (les Gesetzes sncht Plutarch den Beweis dafü"r, dass
der' Areopag bereits vor Solon bestanden babe. Nnn übte er abel'
in der Zeit von Dl'akon his Solon keine Blutgerichtsbarkeit aus,
da diese von Drakon ausschliesslich auf die Epheten tibertragen
worden WIll'. Plutarch darum in let:lter InstlJ,nz einen Aus­
weg vor. Man könne das Gesetz so erklären, als habe Solon es
in Bezug auf diejenigen gegehen, welche wegen soloher Verbrechen
flÜo1Jtig geworden seien, übel' die j e tz t - zur Zeit da das Gesetz
erschien Areopagiten, l'Jpheten und Prytanen richteten. Diese
Erklärung ist abgesehen von der ungenauen Uebersetzung, zu wel­
cber sie ihre Zufluoht nehmen muss, scbon darum weil

1 Ich habe vielfach darüber naohgedacht, was filr Interesse
den Thucydides zu dieser offenbar tendenziösen Darstellung oder Auf-

bringen kounte, fand aber keine Erkläruug. Nun theilt mir
mein College Franz Rilhl eine Vermutlmng mit, welohe ganz dem, was
ich suchte, entgegenkommt. Der Btlrioht des Thuc. offenbar die
für die Alkmäoniden· günstigste Sparta hat zu seiner
Zeit, vor (lem Ausbl'l1che des pelo». tu'ieges die Forderung gestellt, sie
zu vertreiben, und jedenfalls ist die Frage in Athen vielfaoh erörtert
worden, ob der Vorwurf der Blutschuld sie mit Reoht treffe oder nicht.
Ist es nicht erklärlich, dass damals auch 'Ihnc. unter dem Einflusse der

welche die lIer Patriot.en gewesen sein wird, d. h. aller
welche an Perikles festhielten ? Dass er folglich auch den

Argumenten sich nicht entziehen kann, welche die des Peri­
kIes zn Gunsten der Allnnäoniden, wer weiss wie oft, geltend gemacht
hatten? Die geschichtlichen Einzelheit.en jenes Vorfalls waren nur noch
insofern lebendig, als sie dazu dienen konnten das poli~ische Bekennt·
niss des 'zu begründen. Von den Prytanen der Naukraren wusste
die grosse nichts mehl'. Selbst Herodot hat keine d611tliche Vor-
stellung mehr VOll ihrem Verhältnisse zu den Archonten. Um ao" eber
konnte Thun. dahin kommen, jener vereinzelten Notiz des l:leroll die
Behauptung ontgegenzustellen, nicht dio Prytanell, sonderu die Archonten
hätten damals die höchste Gewalt in Händen gehabt.
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es n lt c h Solon einen solchen Prytanenrath nicht mehr gab, dieser
überhanpt kein Geriohtshof war, sondern nur in jenem einen Falle
den Spruch fällte. Besser ist eine I':rkHirnng, welche zuerst von
Petitus, leges AU. p. 327 gegeben worden ist (angedeutet wird sie
bereits bei Meursius, Areopag. p. 2078 im V. Bande von Gronov.
thesanr.). Zwischen dem Jahre Drakons (G20) und Solons Auftreten
(594) lag ein Zwischenraum von 26 Jahren. Das Gesetz kounte
deshalb, wenn es nnt!'r alleu Umständen die wegen Mordes Flüch­
tigen von der Amnestie l'IllsschJiessen wollte, mn völlig sicher zu
gehen, die Voraussetzung machen, dass noch Eiuer oder der An­
dere am Leben sei von denen, welche unmittelbar v 0 l' Drakons
Auftreten wegen Mordes vernrtheilt waren. TJiese Erklärung scheint
so natürlich, dass man sich bei ihr beruhigen könnte, wenn nicht
eine dritte durch den Zusammenhang der Thatsachen noch mehl'
sich empföhle., Diese hat zuerst Westermann iu einem, wie es
scheint, ziemlich unbekannt gebliellenen Aufsatze (Bel'. d. sächs.
Gos. d. Wiss. 1849 S. 151 ff.) vorgetragen. Wie Plutarch (c. 12)
beriohtet, waren die geflÜohteten Kyloniden später zurückgekehrt
und zn grossem Ansehen gelangt. Es entbrannte nun, ein heftiger
Parteikampf zwischen ihnen und den Alkmäoniden, welche seit jener
Metzelei von der öffentlichen Meinung gebrandmarkt und mit dem
Namen der ~lI(f.rEU; belegt waren. Endlich machte 8010ns Auftreten
dem Zwist ein Ende. Er bewog durch sein Zureden die sl/alYE!<;,

einem Gerichte sioh zu unterwerfeu, welches aus 300 vornehmen
Gesohlechtsgenossen für diesen Zweck besonders sich constituirte
(rl~uJT:lllo1jP O/,Xa{OlllWV). Ein Ankläger wurde mit der Klage
traut, die Schuldigen wurden verUl,theilt und gingen freiwillig ins
Exil, die Gebeine der inzwischen Gestorbenen wurden übel' die

,Grenze gebracht. Wo die 300 sassen, sagt Plut~rch nicht. Da
aber in einer 80 wichtige;] Sache das herkömmliche Cercmoniell
beobachtet sein wird, da die Anklage auf q/WO!; ~)( nqolJQia!; lautete
und für diesen der Areopag von Alters hel' Mahlstätte wal', so

• kann schon daraus der sichere Schluss gezogen dass hier
auf dem Areopag der Gerichtshof, znsammentr:,t. Dafür spricht
noch ein anderer Umstand. Das bald nach dem Kylouischen Auf­
stande von Solon im seiner Amne­
stiegesetz enthä.lt ein e I die l{ylonid'en betreffende Bestimmung,
welche die Verbannung, aus der dieselben zurückgekehrt waren
(Plut. c. 12), aufrecht erhält. So ist es durchaus passend, dass
auch die Gegnel' derselben, die Alkmäoniden, welche eben verm'­
theilt waren: VOll der Allluestie ltusgeschlossen werden und anf sle
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sich die Kategorie der 1:'5 '.AeEloli TlIfyov bi' 1j'6~tl Vernrtheilten
bezieht.

Ein dritter Gruud scheint mir in dem Ausdrucke des Ge­
setzes zu liegen. Hätte es sich in ihm um das gewöhnliche Gericht
auf dem Areopag geillmdelt, wie es vor Drakon und nach Solon
abgehalten wurde, so hätte das Gesetz entsprechend dem l~ 6fplmiJV
den Ausdruck ~ '.AelioTuqltWv gebrauchen können. Dieser ist aber
vermieden, weil jene 300 ja nicht '.Aesonay'iTUl im eigentlichen Sinne
waren. So spricht auch der Wortlaut des Gesetzes selbst zu Gnn­
sten der Westermannschen Erklärung, welche demnach wohl als
feststehend angenommen werden darf.

Es bleiben noch die Worte xamotx!Xa{hfviEf, vno 'lWV ßadtA8wv
zu erklären und diese sind es, über welche uns d.ie Inschrift (S. 1)
Aufschluss gibt. Man hat dieselben bisher allein auf die letzte Classe
der tirlftOt, die E>C nevrwJElov Verurtheilten bezogen. Unter den ßa­
mJ..EU; verstand man die vier Stamm-Könige, welche O. Mimer, Eu­
meniden S. 157 mit den Prytanell der Nallkraren identificirte. Zu
diesel' Annahme ist Schöll a. O. S. 21 zuriiokgekehrt unter folgen­
der Begründung: <In der That ist, da die 48 Naukral'ien nur Unter­
abtheilungen der 4 -Phylen waren, ein Unterschied zwischen den 4
Phylenkönigen und den Vorsitzenden der 48 Naukraren kaum ab­
zusehen'. Hiei:auf lässt sich erwidern, dass, wenngleich man einen
l'tl:VXQaeOf, für jede der 48 Naukmrien anzunehmen berechtigt ist
(Hesych. v.l'avK~ol), doch die Zahl der Prytanen ebenso wohl
dmjenigen der Oberabtheilungen dieser Naukrarien, der zwölf Tl'it­
{;yen, entsprochen haben kann, wie der der vier Phylen. Doch, um
nicht Vermuthung gegen Yermuthung zu stellen: Müllers Annahme
wiederlegt sich durch folgeude .Punkte, auf welche Schömann opusc.
1 p. 198 hinweist.. Dass eine Behörde zwei Namen wirklioh ge­
führt habe, lässt sich nicht annehmen; ebenso wenig kann Herodot
die Stammkönige unter den <Prytanen der Naukraren' verstanden
haben, denn er spricht unmittelbar vorher (69) von den Stamm­
königen, die er q;vAa(!XOl nennt; er würde also, wenn er sie für
eins mit den Prytanen gehalten wissen wollte, bei der Erwähnung
diesel' letzteren an der späteren Stelle auf die erstere sich zurück-

. bezogen haben. Zelle, Beitl'. S. 31 und Schömann a. O. p. 199
nehmen darum l~h, dass die (l'lIAoßarltMU;, die ßaml.slg des Amllestie­
gesetzes, die Prä s i den t endes Prytllouenrathes gewesen seien.
Als ein Rest dieser eiustigen Vorstalldschaft wircl es von ihnen
angesehen, dlloSS noch spitter, als die alten. Prytanen längst nioht
mehr exist.irten, den q;vAOßUütAslr; die Pflioht oblA.g, bei dem Gerichte
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über leblose Gegenstiinde inl 7:f,:;; Tl(wT:rJ."lilr,o das corpus delicti über
die Grenze zu bringen (PoIL 8, 120). Gegen diese Folgerung
spricht aber zweierlei. Zuerst hat dieser bedeutungsloseste aller
Gerichtshöfe am Prytaneion keinen Zusammenhang mit dem Rathe
der Prytaneu, sodanlJ aber kann diese untergeordnete Obliegenheit
Bchwerlioh der Ausflnss einer einstigen Hegemonie sein, wenn auch
der Schluss des Pollux: ll(l(J8un:~y.liaall OE T,OVl:OV 1:0ii OIXl1.rrC11fJtov
f(!v"Ao(:la(JLAaTr; auf dieser VorauBsetzung berÜhen mag I.

SO bleibt nichts übrig, als in den (:lWJtAliir; des Gesetzes den
Archon-König zu erkennen. Dass das dem Ausdrucke nach statt.­
haft ist, zeigt jetzt we Inschrift, welche ebenfalls mit dem plur.
"Wvr; (:l(J,(JL}.),ar; und dem Zusat:.tIe 7:(JI! aal {:lw1LAliVaI1.Vl:U den jedesma­
ligen Archon-König bezeichnet. Der Sache nach aber empfiehlt sich
keine deI' heiden fl'üheren Erklärungen, wie diese. Der Basileus
hat stets die Vorstandschaft in dem Gerichte auf dem Areopag, also
auch in jenem Falle, wo es VOll den 300 gebildet wurde, denn
Mahlstätte und Verbrechen cpOI'Or; ix - war' dasselbe,
wie wenn Epheten oder Areopagiten dort gesessen hätten. Er prä­
sidirte auch den Epheten, welche über die zweite Classe der {in/lOt

zu Gericht sassen, er kanu also auch in dem ein e n Falle prä-sidirt
haben, wo der Prytanenrath über die Hochverräther den Spruch
fällte, um so eher, als auch hier das Erkenntuiss auf Todesstrafe
lauten konnte. Nun hat man freilich -ono T(f)J! {:lWJt}.),wv nicht auf
die letzte Classe allein zu sOlldel'l1 auf alle drei, wie
auch das Part. KuruOt.xua:'MvUir;. Sprachlich ist das viel natÜrlicher.
Mau würde auch nie auf die andere Verbindung gekommen

'wenn man nicht in den (:l«(JLAfiLr; VOll vorn die q;vAo{:laI1LAi;~

vorausgesetzt hätte, für die dann zum Areopag und zu den Erheten
, J{eine Beziehung zu gewinnen war. Die Verbiudung 8aoi ix T(llV

ndv KamoLxua:.f8Vl:8r; llno .ow {:lfJ,l1tU,WI' wÜrde, wenu sie allein stände,
etwas hart sein. Sie ist aber im Zusammenhange des ,Satzes nicht
zu beanstanden, da ix nijlJ irpsnulJ nebeu ;;'5 "'A(lliiov 1l1t1'OV und br.
n(Jv7:avstov beinahe in die Bedeutung einer Ortsbestimmung über­
geht und die Stätte der fünf Ephetenhöfe - den Areopag

1 Nach Schön a. O. S. 21 erklärt sich dagegen die Notiz des Pollux
so, dass in sehier Quelle' mit Bezug auf das solonische Decret die richl,er­
Hche Entscheidung dEn' Phylobasileis lv :n'..!/.IHlJJ€{~(} erwähnt war, der
Compilator aber den ihm geläufigen ephetisollen Gerichtshof bd 1TI.!VW­

Nlrp unterschob'. Diese Erklärung beruht auf der Annahme" der Iden­
tität der <pVAOfJftl1tAE'i,; mit den Prytallen, muss aber werden,
wenn das hierüber im Text Gesagte richtig ist.
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schlossen bezeichnet. Dass schliesslich in allen drei Fällen
bei Areopag, -Ephetenhöfen Ulld Prytaneion die Verurtheilung
als von dem fJaatAE1X; ausgehend l1argestellt wird, der doch nur Vor­
sitzender war, entspricht ganz dem älteren Sprachgebrauche, nach
welchem bekanntlich das dh((l~~tl', welches eigentlich Sache der
Riclller war, auf den Präsidenten iibertragen wird. Ebenso gewöhn­
lich ist (ptiV~'lil:t' i]1l;' .m mit Hinznfügllng del' Ursache.

Iu die Mysterielll'ede des Andocides § 77 ff. ist das Amne­
stiedecret, welches Patrokleides im J. 405 beantragte, eingelegt.
Von der Amnestie werdeu ausgenommen trllQ@ EJI m~AUl,{; ylrf!cmmt
n!ill !t~ btifaeJl3' !!l3tl'dvHlJl/, :;; l§; "AQelav ll(fyav ~ 7iO)1 fqJfiTCOl' ~ ll<
IlflVLI!.)'lilov :;; dtiÄ"pwiav fOLxaaiJ7j 1] tno Ur))! ß(J.atA~(rJl', ~ SIll q>D)'~} .Ü;
fan q;vr~, :;; ftu.varor; X"t7.l5yl/WrJ:Jq, ~ (Jepc(yevatv ~ WflUI'I'Otr;. Zu die­
ser Stelle sind sehr viele Verbessol'ungsvorschlägo gemacht worden,
welche aUe das ollon besprochene Gesetz bei Plutarch zum 1'vlustel'
nehmen. Am einfachsten beseitigt sich das :;; vor .unQ 'l1'iJ1' ßacrtAhÜ)lf,
weil es leioht aus dem spirit. asper (H) .entstehen konnte (Köhler,
HenDes 2 S. 33 und die meisten älteren Gelehrten). Wenn man
aber ~ dliA.cptvlov streicht, weil es bei Plutarch feblt, und scllliess­
lieh ~ lix ll(!vLI!.1'l;lov, weil es um 405 kein Prytaneiou mehr gab,
welches Übel' Menschen richtete, so ist beidemale die 11r ämisse
richtig, nur der Schluss müsste anders lanten. Die ganze Stelle
ist eben zu beseitigen. Ich kanu mir nicht denken, < dasE! man
damals, die Formel des solonischen Axon oopirto, ohne aie mehl'
zu verstehen' (Schön, Hermes 6 S. 21), sondern halte deli ganzen
Passus fiil' eine schlecht gelungene Nachahmung jenes solonischen
Gesetzes, fiir eine Fälschuug. Inwieweit dies Urtheil fÜr den übrigen
Tlleil des Patroldeidespsephisma und die anderen Urkunden der My­
sterienrede gilt, darüber behalte ich mir die Auseinandersetzung vor.
FÜr jetzt lIut· soviel, dass das zweite Psephisma (Tisamenos) § 83 f.
Üt seinem auf den Areopag bezüglichen Schlussthcile nicht echt sein
bnn, dass schliesslich die dritte Urkunde (Demophantos-Psephisma)
§ 96 ff. jedenfalls nicht di e ist, auf welche der Redner § 95 yorbe­
reitet. Daraus folgt zum mindesten, was fÜr Demosthenes feststeht,
dass die Urkunden zur Zeit des Redners noch nicht eingelegt waren:
Der Werth solcher Urkunden kann demnach ein sehr verschiedenel'
sein, je nach der Quelle, welche ihrem Verfasser zu Gebote stand,
Jedes einzelne Schriftstück ist auf seinen Inhalt hin zu prüfen. Was
unsere Stelle betrifft, ~o lässt sich hinter den Abweichungen von
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Plutarchs Text keine erhebliche Weisheit entdecken. Warum das
Delphinion hinzugesetzt, das Palladion fortgelassen ist, danach
man vergebens. Für solche welche aus dem, oft mit sehr
geringer Belesenheit operirenden Bestreben zu ändern und durch
AendernlJg die Quelle zu verdecken, hervorgehen, lassen sich eben
keine weiteren GrÜnde angeben. Ihre Entstehung lässt sich oft
ebensowenig nachweisen, wie die so manches handschriftlichen
Glossems.

Ein Beispiel dan\!· gibt Schöll a. O. aus P hot i tl s: nQo&Ka­
ala. O/, 7:a, ~nl fI'(m,v rJlKw; sYKaAo{;pffliOL ~ 11 Te Qv TU 11:3 i~J n(Jo njr;

rJlx1jC, &a7:8AoiJlJLV snl /-t~l'U." b! l; EXa7:sf!ov /-df.!ovr; AOyOL
1tI;Joayovzw. Der Satz kann aus Antiph. Choreut. § 42 genommen
sein; bJ nf!vTav:3l,fl) aber ist, wie Schöll richtig bemerkt, ein so be­
fremdlicher und unpassender Zusatz, dass sich nicht einmal ver­
nmthen lässt, was seinen Urlleber veranlasste, gerade das Pryta­
neion einzurÜcken.

J!~in Glossem von verwandter Art, welches bisher nicht be­
merkt wurde, bietet Aeschin. Gesandsch. § 87. Es sei mir
gestattet eine kurze Besprechung desselben als EpiDietron anzu"
llchliessen. < Es ist sohändlich', dass Demosthenes mich durch seine
Lügen in Lebensgefahr bringt. Man fordert doch sogar im Blut·
'gerichte von einem Kläger, dass er die Wahrheit seiuer Aussage:!
eidlich erhärte'. ~ 01)>, I3lKOr.WI; 01. n:ad(J131; ~/-ziii11 EV Tatt; fl'0I'I-'

Ka~ alKatt; Ent Ila J,. J,. a 0 i (.v xadol3t~av rE/-wovrat; ra 7:0fUIt rovt; llLK{Jv-

Tat; TB 1/J~(pt1J E~O(!,,,iJ,ElJ3m, xal -wvro fJftZV n:Ul:QtoV Emw lw.l
.«A1'j3-1j xal Ta alKaZa 1/J1jfl'll;l3a3at 1:lliv dlKalJn~ll ÖlJOt 1f1' 1/J1jrpov ~Ifi-

, ~ , - X' .<" , ,.<".,., '1 " 3'yxav (J"Irr:~O, xat lf'8VVOt; ft71VclJ H(JTJXcVat, /;L vI' /-t71, E",WMI aVWl1 SLl'CtZ
lllaeftlJ3CtL xal 17fJl! oixlal! T~l' avwv. rJs OLKama~ EVXEfJ3txL noUa

Kai clY<k3a ell!aL; Xfti ftlLAIt xai nOAI1:tKIOt; Ei I"af.! f111061<;
lllJ vW<JI' sav7:oll &l'anA~aat fl'0IIOV Otxcdov flOVAOLr.O, ~ nov &ÖiKOV ,'8

(I'vA&~(I.ll:' all 1/Jt'X~lI ~ l:~lI ovaicw # "'Tjv snm/-tlav 71110r; &pliAO-
2'l::? c: \ ') ( < _f' \ -r f '), I

/-leIIOt;, 8s: lVII lktJl:OVr; al'l}(J71KIWL rn'E', OL VE xat vTJ/-WlJUf I37:SAEVT1jlJal/.
Die Stelle ist znnächt dadurch merkwürdig, dass wir aus ihr YOll

einem l';ide erfahren, den der Kläger nach der Abstimmung der
Richter, wenn er hat, um dmuit die Verantwortung
für das richterliche Erkeulltniss auf sich zu nehmen. Nach allen
anderen wurde der Klägereid bei der Verhand­
1ung geleistet, z. B. Antiph. Herod. § 11. -- Die Schlussworte, in
deuen r7J11 1/JvX~J! nicht, wie -mehrfach geschehen, mit 'PVAr/.ff,ftLT"
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sondern mit lupfiA6f!8vor; zu verbinden ist, zeigen, dass Todesstrafe,
Confiscation und At.imie die Folgen des Erkenntnisses des in Rede
stehenden Gerichtes sein konnten. Da nun an dem Palladion auf
Todesstrafe und auf Oonfiscation jedenfflUs höcllst selten erkannt,
wurde, so folgt dass bli IIillarJl~rl ein unpassender Zusatz ist.
Wollte man auch annehmen, dass der Redner aus Unacbtsam~

keit sich irren konnte, so zeigt uns doch der Zusammenhang, dass
es ihm nur darauf ankam, auf jenen Eid des lWigers üb er hau pt
hinzuweisen. Dieser wurde aber bekanntlich, auch auf dem Areo·
pag und am Delphinion geleistet, km'z in jeder ol,,'lJ q;01ft1t~, und
so ist nicht einzusehen, was den Redner dazu bringen konnte, den
durchaus hinreichenden Worten bV mit; ({f(Jlft'Kair; Jbw.lt; das lnt
IIitA'AarJufl hinzuzufügen. WÜl1sc~te er eine Steigerung, so hätte er,
was die Redner öfter thun, deu Areopag, anst,att der Blutgericl1te
überhaupt, nenne~ müssen. Ich balte darum laI, HaU. für ein
Glossem und denke es mir hinzugefügt von einem Leser, welcher
sich an Stellen erinnerte wie [Dem.] g. Euerg. p. 1160 § 70:
(3(11;' Bi dtDftet 17'}' IIaUadÜ,ll a1j1:~ "ai ij rtll..q xal m7lmrJla xat
naTa((UfJIi/13-s aillt/it; 'Kfl' rfj ol"lg, XeleWl' T8 rJ6gE(r; 7lol'Aoit; Eil'al" "&1'
'> I " t,'.1" ", O' W '-hthtuiV aT{orpvrrl /1, S71Ut)(l'K1'j'KEltat, ea1' UE Mr/I;, (pv'OI''fJI18I.. er mc e-

achtete, dass es sicb ldel' um einen speciellen ""all, bei Aescllines
dagegen um .ein rhetorisches Argument handelte, konnte den Zusatz
leicht machen.

Leipzig, im Juli 1872. Adolf Philippi.

N a eilt l' a g.

Zu den Worten des Pollux 8, 125: df!u"wl! e.t' IlV1:QV<; xa1:i­
al'1j/Jsl! gestutte man mir einen kurzen Nachtrag. C Potest enim nOll

sohut1 aliod mihi ac t.ibi, sed mihimet ipsi aliod. alias videri' heisst
es bei Cicero am Schlusse des Orator. Es scheint, als ob das Wort
sich hier bewähren solle.

Bei der dürftigen Ueberlieferung einer wichtigen Thatsache
der älteren griechiscllen Geschichte entschliesst man sich schwer,
die kleine Zahl der Zeugnisse noch um eines Zlt verringern. Aber
es muss wenigsteus -der Versuch gemacht werden, die -Tllataache
zu reconstruiren 0 h n e ein Zeugmss, in dessen Umgebung, wie oben
gezeigt -ist, notorische Jrrthümer eingedrungen sind. Geben wir
die Pollux· Stelle auf, so verschwindet Drakoll als Stiftel' dos
F.':phetencollegiums aus der Ueberliefernng. Denn Plut~rch 8010n
c. 19 sagt nur, dass in Drakolls Gesetzen stets von F~pheten

die Rede - uud diese Wahrnehmung konute Jeden, der sie
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ll\acllte, leicht zu dem Schlu8se führeu, dass Dralwll die Ephe­
ten ei Il g es () t;" t habe. Die meisten Gewährsmänner Plutarchs
(vi flf:~' 1t4etarot) entscbeidell sich ferner dahin, dass die areo­
pagitische ßov'AJj von Solon eingeset.zt und er selbst weiss die­
sen Zeugen nur das Amnestiegesetz entgegenzuhalten, welches in-
dessen, wie oben gezeigt für die Existenz des Areopag vor
Solon ,keinen Beweis liefert J. aher der ßreopagitische R'l.th
erst seit 80lon' und sind die J;3pheten älter als Dl'akon, so komlllen
wir um die Verlegenheit hinweg, die Existenz des Areopag in der
Zwischenzeit zwischen Drakoll und Solon p.nnehmell zu müsseu, ohne
doch angeben zu was derseihe da.mals gesollt 11abe., Denn
das Blntgericht hatten ja jedenfalls die Epheteu ausschliesslich, von
einer Thät.igkeit des Areopag aber als ßov"Ai findet sich nh'gend
eine Spur, wo man sie doch erwarten sollte, z. B. bei dem I{yloni~

.' sehen Aufstande. Damit wären Wir Zll O. Müllers Auffassung
zurilekgekehrt, nach welcher die Epheten von Alters her bestanden,
als Blutgericht an den bekannten fünf Stätten, bis 801011 ihnen seinen
,~reopagitischen Rath zur Seite setzte und diesem den wichtigsten
Theil del' tpOVtll:& übel'tt'ug, so dass der Areopag bald an Bedeutung
das ältere Collegium überfliigelte. Für Drakoll wÜrde nunmehr
die Codificirung dor Blutgesetze bleiben, ferner die weitere
sirung des EI}hetencollegiums, allenfalls seine Constitnirung die
Zahl von 51 l\fitgJiedel'll, die w\lnigstens nicht jünger ist als Dr,,­
lCOll, wie der oben angezogene Voll;:sbeschluss von 40BiS zeigt" Und
das alles würde 'genügen, um die Notiz des Pollux, dass Drakon die
Epheten eingesetzt habe, zu erklären. .

Zwei Wege siue! es ,~lso nur I die nmn einschlagen kann, je
nachdem man an Pollux festhält oder ihn aufgiebt. Welches ahel'
der Irrweg dafür sehe ich hei dem gegenwärtigen der
Ueherlieferung kein entscheidendes Merkmal. T,(~V<f~ f.ti'JI xu.~

avror; E1tuJx6ncL, sagt Plutarch in der gleichen seinem Leser.
A. 1'.

1 Es verdient einmal herl'orgehobeu zu werdou. dass auch uus
das Alterthum kein dil'ecte6 Zeugniss fiil' die Existenz des Areopag vor
Solon bietet. Wir schliessen sie 11ur -- und zwar mit Nothwendigkelt

aus der der Epheten durch Dl'akoll. Lässt sieh (Hese
mit dem des POUIUC beseitigen, &0 ist für kein

Grund mehr. N1111 mau die fast dialogisch Be-
trachtung des Verfassers von Aristot. poL II, 9 (alte Zählung) iilJer
Solon. 'Manche halten den Solon für 'einen bedeutenllell Gesetzgeber

der vortrefflichen Mischung seiner Verfassllug : der al'eopag,itische
ist olig'archisch, die Aell1terwahl aristokratisch, die Volksgerichte

demokratisch'. 'Aber' der Verfasser hinzu 'Soion seh ei nt
Areopag und Aemterwa1J1 vorgefunden zu haben, die da-

eingeflet"t zn hu.ben'. Die Ansicht also, dass erßt ,Salon
welche PlutR.rch deu n/.Eit1l0f beilegt, bildet auch

Al1sg;",nl~sj:,un:kt, Der Verfasser stellt iht' sein EOf"E ellirgegen.
auch er llicht aufbieten!




